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· Das Gesetz  vom 23. November 1957 bedeutet:
( Die Einführung der Thematik der Integration der behinderten Menschen (Einwirken auf Umgebung und Gesellschaft),
( Die Gründung von geschützten Werkstätten.
· Die beiden Gesetze vom 30. Juni 1975. Das eine erkennt das Recht auf Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung und soziale Integration für die behinderten Menschen an. Das andere nennt die Aufnahmemodalitäten und die Funktionsregeln der sozialen und medizinisch-sozialen Einrichtungen. Die Behindertenwerkstätten (centres d’aide par le travail) erhalten durch dieses Gesetz einen Rechtstatus. Dieser Text beinhaltet einen Artikel, der eine Überarbeitung dieser beiden Gesetze nach 25-jähriger Anwendung vorsieht.
· Das Gesetz vom 10. Juli 1987 schafft eine Verpflichtung, behinderte Arbeitskräfte zu beschäftigen: Jeder Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitnehmern muss auf 6% all seiner Arbeitsplätze behinderte Menschen beschäftigen; dies gilt auch für die Dienststellen des Staates und der Gebietskörperschaften sowie für ihre öffentlich rechtlichen Anstalten.
Dieses Gesetz schlägt den Unternehmen neue, indirekte Wege vor, um sich an der Anstrengung für die Integration der behinderten Menschen zu beteiligen. Die wichtigste Innovation ist die Schaffung eines Entwicklungsfonds für die berufliche Eingliederung der behinderten Menschen.
· Das Gesetz vom 2. Januar 2002 zur Erneuerung des sozialen und medizinisch-sozialen Vorgehens durch Einrichtungen und Dienste. Das soziale und medizinisch-soziale Vorgehen erfolgt unter Beachtung der gleichen Würde aller Menschen, mit dem Ziel, spezifisch auf die Bedürfnisse jedes einzelnen einzugehen und ihnen einen gerechten Zugang im gesamten Staatsgebiet zu garantieren.
· Das Gesetz vom 17. Januar 2002 zur sozialen Modernisierung enthält zwei Bestimmungen, um die Unternehmen dazu anzuregen, behinderte Beschäftigte einzustellen: Personen, die im Rahmen von dualen Eingliederungsverträgen beschäftigt sind, werden nunmehr als Beschäftigte im  Rahmen der Verpflichtung zur Beschäftigung behinderter Menschen anerkannt. Die Arbeitgeber haben die Möglichkeit, ihre Beschäftigungsverpflichtung teilweise zu erfüllen, indem sie behinderte Menschen im Rahmen einer Berufsausbildung aufnehmen. Dies gilt für maximal 2% der gesamten Belegschaft des betreffenden Unternehmens.
· Das am 11. Februar 2005 verabschiedete Gesetz für Gleichberechtigung und Chancengleichheit, Mitbestimmung und Bürgerrechte behinderter Personen:
Dieses Projekt reformiert das Orientierungsgesetz zugunsten der behinderten Menschen vom 30. Juni 1975. Dieser Text, der auf den allgemeinen Prinzipien der Gleichbehandlung basiert, zielt darauf ab, für die behinderten Menschen die Gleichheit der Rechte und der Chancen zu garantieren und jedem die Möglichkeit zu gewährleisten, sein Lebensziel zu wählen.

Die wesentlichen Ziele, insbesondere bezüglich Beschäftigung, lauten:

· Einführung eines Anspruchs auf Ausgleich der Behinderung, der eine Übernahme der aufgrund der Behinderung entstehenden Kosten ermöglicht (menschliche und technische Hilfe);

·  Berufliche Eingliederung: Der Gesetzesentwurf sieht ein Programm mit Anregungen und verschärften Strafen vor, um für die Beachtung der gesetzlichen Verpflichtung der Beschäftigung von 6% behinderten Menschen im öffentlichen Sektor und in den privatwirtschaftlichen Unternehmen mit über 20 Personen zu sorgen. 
· Vereinfachung der Behördengänge, mit Bildung von Zentren auf Ebene der Departements für behinderte Menschen, wo die zuvor existierenden Kommissionen in einem „einzigen Schalter“ zusammengelegt werden;

· Änderung der Einkommenssysteme von behinderten Arbeitern, die in einer Behindertenwerkstatt tätig sind; 

· die „geschützte Werkstatt“, die unter den Bereich der „geschützten Arbeit“ fiel, wird zu einem „behindertengerechten Unternehmen“ (entreprise de travail adaptée), das dem regulären Arbeitsumfeld unterliegt.



Das Gesetz vom 10. Juli 1987 zugunsten der Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer verpflichtet jeden Arbeitgeber mit mindestens 20 Angestellten, auf ca. 6% ihrer Arbeitsplätze behinderte Menschen zu beschäftigen.

Die Pflicht der Beschäftigung behinderter Menschen betrifft auch den öffentlichen Sektor.

Die Arbeitgeber können ihre Beschäftigungspflicht nicht nur durch die direkte Beschäftigung behinderter Menschen erfüllen, sonder auch

· durch Abschluss von Liefer- und Dienstleistungsverträgen mit Einrichtungen für geschützte Arbeit,

· durch Anwendung eines Tarifvertrags, der die Umsetzung eines Einstellungsvertrags zugunsten der behinderten Arbeitnehmer vorsieht,

· durch die Entrichtung für jeden behinderten Menschen, der eingestellt hätte werden müssen, eines jährlichen Beitrags an den Entwicklungsfonds für die berufliche Eingliederung behinderter Menschen (AGEFIPH). Diese Einrichtung sammelt diese Beiträge ein und verteilt sie für verschiedene Aktionen oder Maßnahmen für die Eingliederung dieser Personen (Ausbildung, behindertengerechte Gestaltung der Arbeitsplätze, Ermäßigung der Sozialabgaben, usw.). 
.

Das Gesetz vom 11. Februar 2005 hat die Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung behinderter Arbeitnehmer durch eine ganze Reihe von Maßnahmen verstärkt.

Die wichtigsten Maßnahmen darunter sind:

· hinsichtlich des öffentlichen Diensts: 
· Die Verpflichtungen des öffentlichen Arbeitsgebers bezüglich der behindertengerechten Gestaltung der Arbeitsplätze sind identisch mit denen, die für die Arbeitgeber der Privatwirtschaft gelten

· Der Kreis der behinderten Personen, die von der Beschäftigungspflicht betroffen sind, wird erweitert

· Der allgemeine Status des öffentlichen Diensts wird geändert, um den Schwierigkeiten der behinderten Menschen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung Rechnung zu tragen: Modernisierung der Einstellung mit Vertrag, Hinausschieben oder Wegfall der Altersgrenze für Auswahlverfahren, Einrichtung von flexiblen Arbeitszeiten für behinderte Beamte oder „helfende“ Familienangehörige...
· Die öffentlichen Arbeitgeber, die die Beschäftigungspflicht in Höhe von 6% der Arbeitsplätze nicht beachten, müssen eine Abgabe entrichten, die in den neuen Fonds für die Eingliederung der behinderten Menschen im öffentlichen Dienst, den FIPH, fließt.
· Verpflichtung, innerhalb der Unternehmen und der Branchen die Umsetzung eines Programms zugunsten der Einstellung der behinderten Arbeitnehmer zu verhandeln,
· Die Zählweise der Anzahl der Arbeitnehmer zur Ermittlung der Schwelle für die Beschäftigungspflicht (Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitnehmern) wurde geändert und dadurch erweitert.  
· Die Modalitäten für die Anrechnung der Begünstigten wurden geändert. Unabhängig der Art ihres Vertrags gilt die behinderte Person nunmehr als eine Einheit, wenn sie während der letzten 12 Monate sechs Monate anwesend war. Diese Regel wird angewendet, um zu prüfen, ob der Arbeitgeber die Beschäftigungspflicht in Höhe von 6% der Anzahl der Arbeitnehmer beachtet hat, aber auch um zu prüfen, ob das Unternehmen die Schwelle der 20 Arbeitnehmer erreicht hat. Wenn die behinderten Personen mit einem zeitlich befristeten Arbeitsvertrag eingestellt werden oder von einem externen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, erfolgt die Anrechnung entsprechend ihrer Anwesenheitszeit. 
· Die Verstärkung der Anregung zur Einstellung behinderter Menschen durch die Anhebung der Höchstsätze der Ausgleichszahlung pro nichtbeschäftigten Behinderten (bis zu 1500 Arbeitsstunden zum gesetzlichen Mindestlohn (SMIC)).
· Die Erweiterung der Beschäftigungspflicht auf die Inhaber des Behindertenausweises oder Empfänger der Beihilfe für behinderte Erwachsene (allocation aux adultes handicapés - AHH).
· Die Verstärkung des Prinzips der Gleichbehandlung, wobei der Arbeitgeber verpflichtet ist, „geeignete Maßnahmen“ zu treffen, damit die Behinderung keinen Grund für einen Ausschluss bei einer Einstellung, bei der Aufrechterhaltung eines Arbeitsplatzes oder bei einer Beförderung, usw. darstellt.
· Die Möglichkeit, bestimmte direkte Ausgaben des Unternehmens, die zur Erleichterung der Aufnahme, der Eingliederung und der Beschäftigung der behinderten Menschen dienen, vom Beitrag abzuziehen.
Derzeit liegt die Beschäftigungsquote der behinderten Menschen bei 4,1%.

Das Gesetz vom 11. Februar 2005 hat auch neue Strafen vorgesehen:

· Für Unternehmen mit über 20 Beschäftigten, welche die 6%-Quote der behinderten Arbeitnehmer nicht erfüllen, wird der Beitrag zum AGEFIPH-Fonds pro nicht beschäftigten behinderten Arbeitnehmer bis zu einer Höhe von maximal 600 Mindeststundensätzen erhöht. 
· Für Unternehmen mit über 20 Beschäftigten, die innerhalb von drei Jahren keinerlei Maßnahmen zugunsten der Beschäftigung der behinderten Arbeitnehmer getroffen haben, wird der Beitrag zum AGEFIPH-Fonds pro nicht beschäftigten behinderten Arbeitnehmer bis zu einer Höhe von maximal 1500 Mindeststundensätze erhöht.

· Für die Berechnung des AGEFIPH-Beitrags werden nunmehr in Anwendung des Prinzips der Gleichbehandlung alle Arbeitsplätze des Unternehmens als möglicher Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen zu Grunde gelegt.



Die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Februar 2005 zielen darauf ab, das Prinzip der Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen, indem der Zugang zu einem Arbeitsplatz, das Verbleiben im Erwerbsleben und die Rückkehr zum Erwerbsleben der behinderten Menschen gefördert wird. Die hohe Arbeitslosenquote der behinderten Menschen zeugt von ihren echten Schwierigkeiten einer beruflichen Eingliederung und macht die Verbesserung der Orientierung dieser Personen unentbehrlich. 
Bezüglich der Orientierung beauftragt das Gesetz die Kommission für Rechte und Autonomie (commission des droits et de l’autonomie - CDA) im Haus der Behinderten (maison départementale des personnes handicapées - MDPH) mit der beruflichen Orientierung der Personen.

Anhand der Entscheidung für die berufliche Orientierung, die von der CDA getroffen wird, ist es Aufgabe des Arbeitsamtes und seiner Partner, die CDA abzulösen und die behinderte Person unter besten Bedingungen in das Erwerbsleben zu begleiten.

Mit dem Gesetz vom 11. Februar 2005  wurden die „Häuser der Behinderten“ (maisons départementales des personnes handicapées - MDPH) geschaffen, deren Aufgabe es ist, bei der Ermittlung des Lebensziels zu helfen und die Ausgleichszahlungen festzulegen. Der berufliche Aspekt muss ein wesentlicher Bestandteil der ganzheitlichen Beratung der Person und Teil des gemeinsam mit ihr konstruierten Projekts sein. Auf der Grundlage der Arbeiten des interdisziplinären Teams, das die berufliche Beurteilung der Person vornimmt, trifft die CDA die Entscheidung der Anerkennung der Eigenschaft als behinderter Arbeitnehmer (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - RQTH) und der beruflichen Orientierung der Person entsprechend ihrer Arbeitsfähigkeit. 
Jede Person, deren Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu erhalten oder zu bewahren, tatsächlich aufgrund einer Verschlechterung einer oder mehrerer körperlicher, sensorischer, geistiger oder psychischer Funktionen gemindert sind, kann als behinderter Arbeitnehmer anerkannt werden. Diese Anerkennung erleichtert den Zugang zu einer Reihe von Maßnahmen für die Beschäftigung und berufliche Ausbildung der behinderten Personen. Die Orientierung in eine Einrichtung oder einen Dienst für Unterstützung durch Arbeit (ESAT, entspricht den Behindertenwerkstätten) gilt ebenfalls als Anerkennung als behinderter Arbeitnehmer.
Die Arbeitsämter und die „Cap emploi“ als ihre spezialisierten Partner leisten ihren Beitrag zu den Arbeiten des interdisziplinären Teams für die Beurteilung und die berufliche Orientierung der behinderten Personen. Ein Referent für die berufliche Eingliederung ist ebenfalls an der Organisation und an der Koordination der Arbeiten des interdisziplinären Teams zur beruflichen Orientierung beteiligt.
Die CDA trifft ihre Entscheidungen unter Berücksichtigung der Eingliederungsmöglichkeiten der behinderten Person und der Beurteilungen des interdisziplinären Teams:

· eine Entscheidung der Orientierung zum freien Arbeitsmarkt, wofür mittlerweile 2 Möglichkeiten zur Verfügung stehen: 
· Beschäftigung in einem regulären Unternehmen 
· Beschäftigung in einem behindertengerechten Unternehmen (entreprise adaptée)
· eine Entscheidung der Orientierung zum geschützten Arbeitsmarkt, mit Aufnahme in eine Behindertenwerkstatt (établissement ou service d'aide par le travail - ESAT). 
Die CDA muss ihre Orientierung begründen. Dazu kann sie ihre Entscheidung mit Empfehlungen und Informationen verbinden, um dem Arbeitsamt und den „Cap Emploi“ bei der Ausarbeitung und Umsetzung eines schnellen und effizienten Zugangs zur Beschäftigung zu helfen.

 ./

Die Zahlen in der Tabelle unten geben einen Überblick über die Beschäftigung der behinderten Personen und ermöglichen einen Vergleich ihrer Situation mit dem Rest der Erwerbstätigen in Frankreich. 
Von etwa 38,8 Millionen Personen zwischen 15 und 64 Jahren haben 23,8 Millionen eine Erwerbsbeschäftigung, davon 16 Millionen in der freien Wirtschaft. 
Es ist nicht einfach, die Anzahl behinderter Personen zu erfassen. Die Zahl von 5,4 Millionen, die in dieser Tabelle angegeben wird, ist laut INSEE (frz. Amt für Statistik) die Anzahl der Personen, die gemäß einer Umfrage angeben, eine Behinderung zu haben.
Diese Zahl ist ungenau, da sie von der Schwelle abhängt, ab der sich die Personen als behindert ansehen und da diese Schwelle stark schwanken kann. 
Man kann jedoch eine wesentlich genauere Einschätzung der Anzahl der Personen vornehmen, die eine Beihilfe erhalten (1 400 000). Davon erhalten 1 120 000 Personen eine Beihilfe aufgrund ihrer Behinderung. Die Arbeitslosenquote, die derzeit für die gesamte Erwerbsbevölkerung bei 8,8% liegt, erreicht für die behinderten Menschen 16%. 
Die Arbeitsplätze, die im regulären Umfeld geschaffen werden, entsprechen einer Beschäftigungsquote von ca. 4%. Diese Quote liegt unter der gesetzlichen Beschäftigungspflicht, die in Frankreich 6% beträgt.
	Gesamtbevölkerung 
	62 700 000

	Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren 
	38 300 000

	Erwerbsbevölkerung 
	23 800 000

	Arbeitslosenquote
	8,8%


Von diesen 1 120 000 behinderten Menschen, die eine Beihilfe beziehen, besitzen 700 000 einen Arbeitsplatz mit folgender Verteilung:

· 555 000 haben eine Beschäftigung im regulären Umfeld,

· 35 000 sind selbständig tätig,

· 110 000 sind in den ESAT (Behindertenwerkstätten) beschäftigt.

.

	Gesamtanzahl der Behinderten 
	5 400 000

	Behinderte, die eine Beihilfe beziehen (15 bis 64 Jahre) 
	1 120 000

	Anzahl der erwerbstätigen Behinderten 
	 700 000

	Arbeitslosenquote
	17%


Verteilung der behinderten Arbeitnehmer im regulären Umfeld:

· 375 000 in der Privatwirtschaft

· 160 000 im öffentlichen Sektor 
· 20 000 in den „behindertengerechten“ Unternehmen 

 
V - 1 Das reguläre Unternehmen
Im Gesetzesentwurf heißt es zu diesem Ziel ganz deutlich, dass der Beschäftigung im regulären Umfeld der Vorrang gegeben wird. Dazu wird die Beschäftigung der behinderten Menschen in die Tarifverhandlungen aufgenommen. Die Unternehmen müssen ferner die „angemessenen Vorkehrungen“ treffen, die von der Richtlinie des Europarates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf gefordert werden. 
Nach der Orientierung übernehmen das Arbeitsamt (Service Public de l’Emploi - ANPE) und seiner Partner - darunter die Cap Emploi - die Begleitung in das Erwerbsleben und die Vermittlung der behinderten Personen, die zum regulären Arbeitsmarkt gelenkt wurden, und zwar unbeachtet der Schwere ihrer Behinderung und der Dauer ihrer Nichtbeschäftigung. 
Das Arbeitsamt und die Cap Emploi schlagen den behinderten Personen einen Berufsweg und eine Begleitung vor. Dieses Projekt des Zugangs zur Beschäftigung berücksichtigt die Behinderung und kann entweder eine Ausbildung oder eine Suche nach einem Arbeitsplatz im regulären Umfeld bedeuten. Die Orientierung „Arbeitsmarkt“ macht keine Aussage bezüglich der Beschäftigungsmöglichkeiten oder der Wahl des öffentlichen oder des privaten Sektors. 
Seit Februar 2005 wurde die Einstufung der behinderten Arbeitnehmer in die Kategorien A, B, C abgeschafft. Seitdem berücksichtigt das Gesetz die Schwere der Behinderung, um die Höhe der Beiträge zu errechnen, die manche Arbeitgeber an den AGEFIPH zahlen müssen sowie für die Zahlung einer Beihilfe, die sie eventuell erhalten können, um die berufliche Eingliederung der behinderten Menschen zu erleichtern. Bei der Beurteilung der Schwere der Behinderung werden die Mehrkosten berücksichtigt, die der Arbeitgeber aufzubringen hat. Eine Schwerbehinderung wird anerkannt, wenn die Mehrkosten in Verbindung mit der Schwere der Behinderung nach der behindertengerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes mindestens 20% des gesetzlichen Mindestlohns betragen. 
Die privaten Arbeitgeber, die schwerbehinderte Personen beschäftigten, erhalten eine Beihilfe vom AGEFIPH.

Diese Beihilfe wird entsprechend der im Unternehmen gültigen Arbeitszeit berechnet.
Wenn die Mehrkosten in Verbindung mit der Schwere der Behinderung mindestens 20% des gesetzlichen Mindestlohns betragen, liegt der jährliche Betrag der gewährten finanziellen Beihilfe je Vollzeit-Arbeitsplatz bei 450 Stunden des gesetzlichen Mindestlohns. Auf diese Beihilfe ist der Arbeitgeberanteil der Sozialabgaben zu entrichten.

Wenn diese Mehrkosten mindestens 50% des gesetzlichen Mindestlohns betragen, liegt diese Beihilfe bei 900 Stunden des gesetzlichen Mindestlohns und wird mit den gleichen Abgaben belastet.

V - 2 Das „behindertengerechte“ Unternehmen (entreprise adaptée) 
Ein behindertengerechtes Unternehmen (früher „geschützte Werkstatt) ist ein Unternehmen, das mindestens 80% behinderte Arbeitnehmer in der Produktion beschäftigt, wodurch diese eine berufliche Tätigkeit unter Bedingungen ausüben können, die ihren Möglichkeiten gerecht werden. Diese Strukturen erhalten staatliche Beihilfen; sie müssen eine Eingliederung und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten unter Berücksichtung der Behinderung des Arbeitnehmers ermöglichen. Sie können als Sprungbrett zu einer Beschäftigung in „regulären“ Unternehmen dienen. 
V - 2-1 Einstellungsbedingungen 
Die behindertengerechten Unternehmen können nur behinderte Personen einstellen, die vom „Ausschuss der Rechte und der Autonomie behinderter Personen“ (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées - CDAPH, Nachfolger der früheren „Cotorep“) zum Arbeitsmarkt gelenkt wurden. Entsprechend den Notwendigkeiten ihrer Produktion können sie „gesunde“ Arbeitnehmer einstellen, und zwar maximal 20% ihrer gesamten Belegschaft. Sie haben zum Ziel, behinderten Arbeitnehmern mit verminderter Effizienz die Möglichkeit zu geben, eine berufliche Erwerbstätigkeit unter Bedingungen auszuüben, die an ihre Möglichkeiten angepasst sind, ihr berufliches Projekt im Hinblick auf ihre Aufwertung, Beförderung oder Mobilität innerhalb der Struktur selbst oder in anderen Unternehmen zu fördern. 
V - 2 -2 Rechtliche Stellung des behinderten Arbeitnehmers 
Er ist ein Arbeitnehmer mit einem zeitlich befristeten oder unbefristeten Arbeitsvertrag. Er besitzt alle Rechte der Arbeitnehmer und ist sozialversichert. Das behindertengerechte Unternehmen gilt als Arbeitgeber. 
 V - 2 -3 Bezahlung des behinderten Arbeitnehmers 
Der behinderte Arbeitnehmer in einem behindertengerechten Unternehmen erhält ein Gehalt, das entsprechend seiner Beschäftigung und seiner Qualifizierung unter Bezugnahme auf die gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen der Branche festgelegt wird. Seit 1. Januar 2006 kann dieses Gehalt nicht unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegen (1254 Euro) 
Unter bestimmten Bedingungen erhält das behindertengerechte Unternehmen für jeden behinderten Arbeitnehmer, der vom CDAPH zum Arbeitsmarkt gelenkt wurde und den es beschäftigt, eine pauschale und vom Staat bezahlte Arbeitsplatzbeihilfe. Diese Beihilfe wird im Rahmen der Anzahl der Arbeitsplatzbeihilfen gewährt, die im jährlichen Finanznachtrag des mit dem Präfekten der Region geschlossenen Dreijahresvertrags festgelegt wird. Um auf eine Erhöhung der Geschäftstätigkeit reagieren zu können, können zusätzliche Einstellungen in Höhe von maximal 5% der Gesamtbelegschaft getätigt werden. Die behinderten Personen mit verminderter Effizienz werden auf Vorschlag des Arbeitsamts oder einer spezialisierten Vermittlungsstelle von den behindertengerechten Unternehmen eingestellt. Die Höhe dieser Arbeitsplatzbeihilfe beträgt 80% des gesetzlichen Bruttomindestlohns für eine Vollzeitbeschäftigung. Diese Beihilfe deckt 60% der gesamten Arbeitnehmerkosten, einschließlich Arbeitgeberanteil der Sozialabgaben. Für die Teilzeitbeschäftigungen wird die Höhe der Beihilfe gemäß den gleichen Bedingungen entsprechend der Anzahl der Arbeitsstunden berechnet.
V - 2 - 4 Modalitäten für den Zugang zu einem Arbeitsplatz in einem regulären Unternehmen

Mehrere Bestimmungen sollen den Übergang von einem behindertengerechten Unternehmen zu einem „regulären“ Unternehmen erleichtern: 
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 Vorrangige Einstellung: Der behinderte Arbeitnehmer, der in einem behindertengerechten Unternehmen gekündigt hat, um in einem regulären Unternehmen zu arbeiten, wird ein Jahr lang ab der Kündigung seines Vertrags vorrangig wieder eingestellt, wenn er wieder in das behindertengerechte Unternehmen zurückkehren möchte. In diesem Fall informiert ihn das behindertengerechte Unternehmen von jeglicher freien Stelle, die mit seiner Qualifikation vereinbar ist. 
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 Leiharbeit: Die in einem behindertengerechten Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer können mit ihrer Zustimmung und im Hinblick auf eine eventuelle Einstellung (und nur mit diesem Ziel) einem anderen Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden. Sie eröffnen dem behindertengerechten Unternehmen weiterhin einen Anspruch auf die Arbeitsplatzbeihilfe und die spezifische Subvention. Die behinderten Arbeitnehmer mit verminderter Effizienz, die eingestellt werden, um sie zu ersetzen, können im Rahmen der im Finanznachtrag festgelegten Anzahl der Arbeitsplatzbeihilfen einen Anspruch auf die Arbeitsplatzbeihilfe eröffnen. Diese Bereitstellung kann nur unter Beachtung der folgenden Regeln erfolgen. Der Vertrag, der den verwaltenden Betrieb an den verwendenden Arbeitgeber bindet, legt die Bedingungen der Bereitstellung fest; er wird für eine maximale Dauer von einem Jahr abgeschlossen und kann für ein Jahr verlängert werden. Dieser Vertrag muss insbesondere die Modalitäten der Bezahlung der Dienstleistung und die Bedingungen des Einstellungsangebots nennen. 
V - 2 - 5 Gesetzliche Bestimmungen 
Die behindertengerechten Unternehmen können von Körperschaften, öffentlichen oder privaten Einrichtungen gegründet werden. Sie müssen mit dem Regionspräfekten einen 3-Jahres-Zielvertrag abschließen, der als Genehmigung gilt, und dessen Inhalt von Artikel R. 323-62 des Arbeitsgesetzbuches festgelegt ist. Mindestens einmal jährlich wird ein Finanznachtrag erstellt, um den Fortschritt der Erfüllung der Ziele des 3-Jahres-Vertrags zu nennen, die Daten bezüglich der Situation des behindertengerechten Unternehmens oder des Zentrums für die Vergabe von Heimarbeit zu aktualisieren und die Anzahl und die Höhe der vom Staat gezahlten Arbeitsplatzbeihilfen festzulegen. 
V - 2 - 6 Funktionsbestimmungen 
Das behindertengerechte Unternehmen unterliegt den Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuches und ist deshalb von allen Regelungen betroffen, die für Unternehmen und ihre Angestellten gelten. Die verwaltenden Einrichtungen der behindertengerechten Unternehmen sind verpflichtet, sich der Kontrolle der Arbeitsämter zu unterziehen. 
Das behindertengerechte Unternehmen muss seine eigenen Räumlichkeiten besitzen. Wenn mehrere Aktivitäten im selben Gebäudekomplex untergebracht sind, muss das behindertengerechte Unternehmen von den anderen Tätigkeiten unterschieden werden können und über eine eigene Buchhaltung verfügen, die gemäß den Vorschriften des allgemeinen Kontenrahmens geführt wird. Wenn eine Sparte eines behindertengerechten Unternehmens einer ESAT angegliedert ist, kann sie unter die Aufsicht des gleichen Verantwortlichen gestellt werden, muss aber die oben genannten Bedingungen erfüllen. 
V - 2 - 7 Höhe und Art der spezifischen Beihilfe 

In Anbetracht der Mehrkosten durch die stark überwiegende Beschäftigung von behinderten Personen mit verminderter Effizienz, erhalten die behindertengerechten Unternehmen, die einen 3-Jahres-Zielvertrag mit dem Regionspräfekt abgeschlossen haben, eine Beihilfe, die eine soziale Betreuung sowie eine spezifische Ausbildung der behinderten Person für ihren Arbeitsplatz ermöglichen soll. Diese spezifische Beihilfe wird vom Staat gezahlt und besteht aus: 
· einer Pauschale, deren Höhe auf 900 Euro pro behinderte Arbeitskraft festgelegt ist;

· und gegebenenfalls einem variablen Anteil, der die Pauschale ergänzen kann. Dieser variable Anteil wird entsprechend Kriterien der wirtschaftlichen und sozialen Modernisierung gewährt oder ist dazu bestimmt, Projekte in Verbindung mit der Entwicklung oder der Sanierung des behindertengerechten Unternehmens zu unterstützen. Als Kriterium der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung berücksichtigt der Regionspräfekt die wirtschaftliche Entwicklung, die Modernisierung der Produktionsmittel der Struktur, die Erhaltung der Arbeitsplätze der alternden behinderten Arbeitnehmer und die berufliche Mobilität hin zu anderen Beschäftigungen des Arbeitsmarktes. 
Während der ersten beiden Kalenderjahre des Betriebs des Unternehmens wird anstelle der spezifischen Beihilfe eine Starthilfe gewährt, die für jeden geschaffenen Arbeitsplatz für behinderte Personen 4 600 Euro beträgt, aber nicht höher als 92 000 Euro sein kann.

V - 3 Existenzgründung 
Der AGEFIPH kann arbeitssuchenden, behinderten Personen, die ihr eigenes Unternehmen gründen möchten, eine Beihilfe zur Existenzgründung gewähren. Der Antragsteller muss der Leiter des Unternehmens sein und alleine oder mit seiner Familie mindestens 50% seines Kapitals halten, und mehr als 30% persönlich.
( 
Die Existenzgründungsbeihilfe 

Eine Existenzgründungsbeihilfe ermöglicht es dem behinderten Arbeitnehmer, sich selbständig zu machen. Sie muss unbedingt für den Kauf oder die Installation einer Ausrüstung verwendet werden. Die Höhe der Beihilfe, die maximal 2 290 € beträgt, unterliegt bestimmten Bedingungen:
· Der Antragsteller muss über Räumlichkeiten verfügen, 
· zwischen 18 und 45 Jahren alt sein, 
· seine selbständige Tätigkeit persönlich ausüben,

· einen positiven Bescheid von der CDAPH erhalten haben, 
· die französische Staatsbürgerschaft haben oder seit mindestens 3 Jahren in Frankreich leben, 
· eine Berufsausbildung oder einen Universitätsabschluss besitzen.

Der Antrag auf Beihilfe muss an das MDPH gerichtet werden, das ihn an die CDAPH weiterleitet.

( 
Die Beihilfe und die Anerkennung der Schwerbehinderung
Die behinderten Personen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, sind von der Anerkennung der Schwerbehinderung betroffen, wenn sie Anspruch auf die Zahlung einer Beihilfe haben möchten.

Die selbstständig erwerbstätige behinderte Person, die einer der Kategorien angehören muss, die unter die Beschäftigungspflicht fallen(1), stellt einen Antrag auf die Anerkennung der Schwerbehinderung an die Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) des Ortes, an dem sie ihre berufliche Tätigkeit ausübt.

(1)     Artikel L323-3 des Arbeitsgesetzbuches
V- 4 Die Behindertenwerkstätten (Etablissements ou services d’aide par le travail - ESAT) 
 V - 4-1 Wesen und Aufgabe der ESAT
Die ESAT ist eine medizinisch-soziale Einrichtung und beschäftigt im Rahmen einer behindertengerechten Arbeit die am schwersten behinderten Personen unter den Personen, die in der Lage sind, berufliche Tätigkeiten auszuüben und deren Fähigkeiten es ihnen nicht erlauben, kurzzeitig oder dauerhaft in regulären oder behindertengerechten Unternehmen zu arbeiten. Sie bietet den behinderten Personen verschiedene berufliche Tätigkeiten und eine medizinisch-soziale und erzieherische Unterstützung, die ihre persönliche und soziale Entfaltung fördern.
Die ESAT, die zugleich auf dem sozialen Gebiet und in der freien Wirtschaft tätig sind, haben einen speziellen Status unter den sozialen Einrichtungen. Sie unterliegen zugleich einer Anforderung von Produktivität, die für das Gleichgewicht ihrer geschäftlichen Tätigkeit erforderlich ist und der Berücksichtigung der medizinisch-sozialen Bedürfnisse der beschäftigten Personen. Dazu werden von den ESAT Aktionen zur Pflege der Kenntnisse, zur Aufrechterhaltung des in der Schule erworbenen Wissens, berufliche Ausbildungen sowie erzieherische Maßnahmen für Autonomie und soziale Integration organisiert oder der Zugang dazu gefördert. 
In diesem Rahmen kann unter folgenden Maßnahmen unterschieden werden:

- Unterstützungen des ersten Typs, die im weiteren Sinne in den Bereich der beruflichen Tätigkeit fallen, sind solche, die zur Arbeit beitragen und dazu, dass die behinderte Person in der Lage ist, ihre Arbeitsfähigkeit auf die Art, die für sie am vorteilhaftesten ist, auszudrücken: Ausbildung, Vorbereitung auf die Arbeit, Fortbildung, Ausbildung in der Zeichensprache, permanente technische und erzieherische Betreuung. 
- Unterstützungen des zweiten Typs, die den außerberuflichen Tätigkeiten entsprechen; dabei kann es sich um Freizeitgestaltung, sportliche Aktivitäten, Öffnung zur Außenwelt, Einführung in das tägliche Leben handeln.

Dieser soziale Aspekt ist eine wesentliche Komponente der ESAT als medizinisch-soziale Einrichtung. Der Verweis an eine ESAT gilt als Anerkennung der Eigenschaft als behinderter Erwerbstätiger. 

 V - 4-2 Aufnahmebedingungen 
Die CDAPH verweist behinderte Personen ab dem Alter von 20 Jahren an die ESAT.

Die Anwesenheit einer behinderten Person in einer ESAT ist nicht das Ergebnis einer Einstellung im üblichen Sinne. Es liegen kein Arbeitsvertrag und keine Einstellung im Sinne des Arbeitsgesetzbuches vor. Es handelt sich um eine Aufnahme, die im Anschluss an eine Entscheidung der CDAPH vom Leiter der Einrichtung gewährt wird.
Die Aufnahme ist erst nach einer 6-monatigen Probezeit, nach deren Ablauf der Leiter der Kommission eine Mitteilung mit Angabe seiner Gründe macht, definitiv gültig. Sie beruht nicht auf der Qualifizierung der behinderten Person, sondern auf ihrer potentiellen Arbeitsfähigkeit. Das persönliche Interesse der behinderten Person muss Vorrang vor dem wirtschaftlichen Interesse der ESAT haben.
    V - 4 -3 Rechtliche Stellung der behinderten Person in einer ESAT
Wie weiter oben erwähnt, gilt die behinderte Person in einer ESAT nicht als Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsgesetzbuches. Da die in einer ESAT aufgenommenen, behinderten Personen nicht mit einem Arbeitsvertrag an die verwaltende Einrichtung gebunden sind, können sie nicht entlassen werden und fallen auch nicht in den Anwendungsbereich der Bestimmungen in Verbindung mit Arbeitslosigkeit. Jedoch müssen die behinderten Personen ab 1. Januar 2007 einen „contrat de soutien et d’aide par le travail“ (Behindertenarbeitsvertrag) unterzeichnen.
Im Gegenzug profitieren die in den ESAT zugelassenen behinderten Personen von bestimmten Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuches, wie denen bezüglich Hygiene und Sicherheit und Arbeitsmedizin.

Das Gesetz über die Chancengleichheit der behinderten Personen vom 11. Februar 2005 hat die Rechte der Arbeitskräfte in den ESAT ausgedehnt. So erhalten sie insbesondere: 
· einen speziellen Behindertenarbeitsvertrag (contrat de soutien et d’aide par le travail). Dieser Vertrag nennt bestimmte wichtige Punkte, wie die medizinisch-soziale und die erzieherische Betreuung, die Regeln für die Änderung des Vertrags, um ihn an die Entwicklung der Person anzupassen sowie den Bruch der Verbindung mit der ESAT. Dieser Bruch muss unbedingt von der Commission des Droits et de l’Autonomie bestätigt werden.
· einen Anspruch auf jährlichen Urlaub in Höhe von 2,5 Arbeitstagen pro Monat Arbeitszeit in einer ESAT. Die Gesamtdauer dieses Urlaubs, der nicht länger als 30 Werktage sein kann, kann um 3 bewegliche Tage verlängert werden, deren Vergabe dem Ermessen des Leiters der ESAT überlassen bleibt. Für diesen Urlaub wird der garantierte Lohn bezahlt. Die behinderte Person hat auch Anspruch auf Vaterschaftsurlaub, Mutterschaftsurlaub, usw.
· einen Anspruch auf Ausbildung und die Modalitäten zur Anerkennung der beruflichen Erfahrung. Es handelt sich darum, das Programm auf die spezielle Problematik der behinderten Personen abzustimmen, insbesondere mit Hilfe eines Art „Kompetenzausweises“, der die im Laufe der Arbeitstätigkeit erworbenen technischen Kenntnisse berücksichtigen würde. Der Staat möchte die Ausbildung fördern, indem er sich an einem Teil der von den ESAT für die Berufsausbildung aufgebrachten Ausgaben beteiligt. Der Zuschuss wird doppelt so hoch sein, wie der Beitrag, den die ESAT für jeden Arbeiter geleistet hat.
V - 4 - 4 Bezahlung  der Arbeiter in einer ESAT

Die ESAT gewährleistet die Bezahlung des garantierten Lohns der behinderten Person. Der garantierte Lohn besteht aus dem direkt von der ESAT finanzierten Lohn und aus der Arbeitsplatzbeihilfe. 
Die Modalitäten für die Zuteilung und die Höhe der Bezahlungen sind weiter unten im Einzelnen aufgeführt. Dieser Lohn und diese Arbeitsplatzbeihilfe werden bereits in der Probezeit bezahlt - vorbehaltlich des Abschlusses des Behindertenarbeitsvertrags - und während aller Urlaubszeiten und autorisierter Fehlzeiten weiter bezahlt. Ihre Höhe wird unter Bezugnahme des gesetzlichen Mindestlohns (SMIC) festgelegt.
Was die Gesamtheit des Einkommens betrifft, über das ein Mitarbeiter einer ESAT verfügt, handelt es sich um ein duales System mit einerseits einem garantierten Lohn, der aus dem direkt von der ESAT finanzierten Lohn und der von der Einrichtung bezahlten Arbeitsplatzbeihilfe besteht und anderseits einer Beihilfe für behinderte Erwachsene (AAH), die je nach Höhe der Erwerbsunfähigkeit variabel ist und von der Caisse d’Allocation Familiale (CAF) bezahlt wird. Insgesamt hängt das gesamte Einkommen, das der Arbeiter bezieht, von den folgenden drei Variablen ab: Arbeitszeit, Höhe des direkten Lohns und Höhe der Erwerbsunfähigkeit.
Höhe und Verbindungen dieser drei Komponenten:

· Der direkt von der ESAT finanzierte Lohn kann nicht weniger als 5% des gesetzlichen Mindestlohns betragen.

· Die vom Staat finanzierte Arbeitsplatzbeihilfe, die den ESAT-Anteil ergänzt und die von der ESAT an die behinderten Arbeiter gezahlt wird. Die vom Staat bezahlte Arbeitsplatzbeihilfe beläuft sich auf 50% des gesetzlichen Mindestlohns, wenn der direkte Lohn bei maximal 20% des gesetzlichen Mindestlohns liegt. Ab 20% des gesetzlichen Mindestlohns wird folgende Regel angewendet: Jede Erhöhung des direkten Lohns um einen Punkt führt zu einer Reduzierung der Arbeitsplatzbeihilfe um einen halben Punkt. 
Diese beiden Elemente zusammen bilden den garantierten Lohn. Der von der ESAT gezahlte garantierte Lohn berücksichtigt, ob es sich um eine Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung handelt.
· Die Beihilfe für behinderte Erwachsene (AHH) wird direkt von der CAF an die behinderte Person gezahlt. Sie hängt hauptsächlich von der Höhe der Einkommen aus der Erwerbstätigkeit ab (bei einem Arbeiter in einer ESAT der garantierte Lohn des Vorjahres), richtet sich aber auch nach der Höhe der Erwerbsunfähigkeit. 
Der direkt von der ESAT finanzierte Lohnanteil beträgt in den meisten Fällen zwischen 5 und 30% des gesetzlichen Mindestlohns. Neben der Höhe des ESAT-Anteils hängt das Gesamteinkommen von der Arbeitszeit und der Höhe der Erwerbsunfähigkeit ab. Im großen und ganzen und angesichts dieser verschiedenen Parameter liegen die Gesamteinkommen der Arbeiter in einer Spanne zwischen 80 und 95% des gesetzlichen Mindestlohns. Die Höchstgrenze für den Gesamtbetrag AAH + garantierter Lohn ist übrigens auf 100% des gesetzlichen Mindestlohns festgesetzt. 
Im Fall eines Betriebsgewinns kann eine jährliche Gewinnbeteiligung ausgeschüttet werden, deren Höhe auf 10% des jährlichen Gesamtbetrags des direkt von der ESAT bezahlten Lohnanteils begrenzt ist. Sie wird nicht für die Berechnung der AAH herangezogen.
V - 4- 5   Höhe und Art der Beihilfen an die ESAT

Aufgrund ihrer doppelten Aufgabe (Beschäftigung und medizinisch-soziale Unterstützung), verfügen die ESAT einerseits über Personal für die Betreuung der Produktionstätigkeiten und andererseits über Sozialarbeiter für die erzieherische Unterstützung. Ihr Betriebsbudget, das die Lohnkosten für dieses Personal beinhaltet, wird aus Mitteln des Staates für soziale Angelegenheiten in Form einer globalen Zuweisung finanziert. Diese globale Finanzierung, die in 12 Monatsraten bezahlt wird, finanziert die Leistung, für die die ESAT befugt ist, behinderte Personen, die Sozialhilfe vom Staat beziehen, aufzunehmen.
Es gibt daneben auch ein Produktions- und Vermarktungsbudget, das den Produktionskosten und dem Lohn der behinderten Arbeitskräfte zugewiesen wird. Dieses Budget unterliegt nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

V - 4 - 6  Die Brücken zwischen den ESAT und dem regulären Arbeitsumfeld

Für die Eingliederung in das reguläre Arbeitsumfeld stehen zwei Wege zur Verfügung: 
· Die in einer ESAT aufgenommenen Personen können einzeln oder als Team einem externen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, damit sie eine Tätigkeit außerhalb der Einrichtung ausüben. In diesem Fall sind sie verwaltungstechnisch an die ESAT gebunden. 
· Wenn der behinderte Arbeiter eine bestimmte Art eines Arbeitsvertrags (z.B. contrat initiative emploi - Vertrag zur Beschäftigungsaufnahme) in einem Unternehmen erhält und damit ein Arbeitnehmer dieses Unternehmens wird. Es kann ein Vertrag zwischen der ESAT und seinem Arbeitgeber geschlossen werden, um ihm die Möglichkeit einer Begleitung durch die ESAT zu geben und ihm damit zu helfen, sich dauerhaft an seinem neuen Arbeitsplatz einzugliedern.

Im Fall einer Kündigung dieses Arbeitsvertrags oder wenn die behinderte Person nach Ablauf des Arbeitsvertrags nicht definitiv vom Arbeitgeber eingestellt wird, wird die behinderte Person automatisch in ihre ursprüngliche ESAT integriert oder, wenn dies nicht möglich ist, in eine andere ESAT, mit der zu diesem Zweck ein Vertrag geschlossen wird.
     V - 4- 7 Wirtschaftliches Umfeld der ESAT 
Die ESAT ist eine echte Produktionsstätte für Güter und Dienstleistungen mit einem umfangreichen Angebot an Tätigkeiten und einer hohen wirtschaftlichen Bedeutung. 
Die Tätigkeiten der 110 000 Arbeitskräfte der ESAT können in drei große Produktionstypen gegliedert werden. Wenn man die Tätigkeiten an der Anzahl der Arbeitsplätze misst, liegt der Zuliefersektor mit knapp der Hälfte der Beschäftigten der ESAT an der Spitze, gefolgt vom Dienstleistungssektor, der in etwa ein Drittel der Stellen ausmacht (32%). An letzter Stelle steht der Sektor mit eigenen Produktionen (18%).
Die Liste der Aktivitäten, die in den ESAT ausgeübt werden, deckt ein sehr breites Spektrum. Die Zuliefertätigkeit ist extrem vielfältig. Sie dominiert in den Regionen mit starker Industrialisierung (61,41% der Arbeitsplätze der ESAT). Im Gegensatz dazu sind die Eigenproduktionen in den Regionen mit landwirtschaftlicher Dominante weitaus stärker vertreten und erreichen 38% der Arbeitsplätze. Was die Dienstleistungen betrifft, die im gesamten Staatsgebiet relativ gleichmäßig vertreten sind, kann vermerkt werden, dass sich der Großteil dieser Tätigkeiten auf die Instandhaltung von Grünflächen, Wäschereitätigkeiten, Gebäudereinigung und -instandhaltung (z. B. Malerarbeiten) konzentriert. 
Wenn man zur Bewertung des wirtschaftlichen Ergebnisses der ESAT die Wertschöpfung durch die Produktionen dieser Einrichtungen zugrunde legt, lässt sich feststellen, dass die Zuliefertätigkeit und die Dienstleistungen ungefähr das gleiche wirtschaftliche Gewicht haben und dass sie zusammen drei Viertel des Ergebnisses der ESAT darstellen. Die von allen ESAT produzierte Wertschöpfung liegt bei 350 Millionen Euro. 
April 2007




[image: image3.jpg]